
VerfGH 48/19.VB-1 
 
 
 
 

B e s c h l u s s  
 
 

In dem Verfahren über 

die Verfassungsbeschwerde 

 
 

der Frau  

 

Beschwerdeführerin, 

 

gegen das Urteil des Amtsgerichts Bergheim vom 11. Juni 2019 – 24 C 56/19 – 

 
 

hat die 1. Kammer des 
 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

am 8. Oktober 2019  

 

durch die Verfassungsrichter 

 

Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs   Dr. B r a n d t s , 

Präsidentin des Oberlandesgerichts   G r ä f i n  v o n  S c h w e r i n  und 

Richter am Bundessozialgericht   Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen: 

 

 



2 
 
 
 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 

zurückgewiesen. 

 

 
 

G r ü n d e: 

I. 

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Verfassungsgerichtshofge-

setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), durch die Kammer zurückgewiesen, 

weil sie unzulässig ist. Die Verfassungsbeschwerde ist jedenfalls deshalb unzuläs-

sig, weil die Beschwerdeführerin sie nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Frist erhoben hat. 

Nach § 55 Abs. 1 Satz 1 VerfGHG ist die Verfassungsbeschwerde binnen eines 

Monats zu erheben. Ist die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffene Ent-

scheidung – wie im vorliegenden Falle – nach den maßgebenden verfahrensrecht-

lichen Vorschriften von Amts wegen zuzustellen oder formlos mitzuteilen, beginnt 

diese Frist nach § 55 Abs. 1 Satz 2 VerfGHG mit der Zustellung oder formlosen 

Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. 

Die vorbezeichnete Frist hat die Beschwerdeführerin nicht gewahrt. Ausweislich 

der von ihr vorgelegten Dokumente ist das angegriffene Urteil ihren Prozessbe-

vollmächtigten am 17. Juni 2019 in vollständiger Form zugestellt worden. Die Frist 

zur Erhebung der Verfassungsbeschwerde endete damit mit Ablauf des 17. Juli 

2019. Die Beschwerdeführerin hat sich in dieser Sache indes erstmals mit einem 

auf den 10. August 2019 datierten und hier am 13. August 2019 eingegangenen 

Schreiben an den Verfassungsgerichtshof gewandt. 
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II. 

Ihre Auslagen sind der Beschwerdeführerin nicht zu erstatten. § 63 Abs. 4 

VerfGHG sieht eine Auslagenerstattung nur für den hier nicht vorliegenden Fall 

eines Obsiegens des Beschwerdeführers vor. 

 

Dr. Brandts Gräfin von Schwerin Dr. Röhl 
 

 

 

 

 

 


